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Beschluss der Geschäfts- und Rechnungsprüfun gskommission vom I 1.05.2016

Widerruf der Urnenwahl für das Gemeindepräsidium vom 5.06.2016 und Erklärung der Stillen
Wahl

Sachverhalt
lnnert der gesetzlichen Frist von 48 Tagen vor der Wahl, also bis am 18.04.2016 17.00 Uhr wurde
bei der Gemeindeverwaltung für folgende Person ein Wahlvorschlag eingereicht:

r Beat Fankhauser, geb. 15.02.1963, von Truþ BE, whft. Bärenfelsweg 14,4202 Duggingen

Erwägungen
Der Wahlvorschlag ist gültig. Es ist ein Sitz zu besetzen. Somit ist die Urnenwahl zu widerrufen und
der Vorgeschlagene ist als in Stiller Wahl gewählt zu erklären.

Beschluss
Demgemäss beschliesst die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

.ll: l. Die Urnenwahl zur Besetzung des Gemeindepräsidiums vom 5.06.2016 wird widerrufen.

2. Beat Fankhauser, geb. 15.02.1963, von Trub BE, whft. Bärenfelsweg 14, 4202 Ðuggingen
wird als in Stiller Wahl gewählt erklärt.

Rechtsmittelbelehrung :

Gegen diesen Beschluss kann innert 3 Tagen seit VerÖffentlichung schriftlich und begründet beim
Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, Beschwerde erhoben werden wegen:
a. Verletzung des Stimmrechts
b. Mangelhafter Durchftlhrung und Vorbereitung von Wahlen
Die Beschwerde muss ein klar umschriebenes Begehren sowie die Unterschrift der beschwerdefuhrenden
oder der sie vertretenden Person enthalten.
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